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Verein oder GmbH?
Zur Ansiedlung wirtschaftlicher Aktivitäten bei Verbänden1

Entwicklungen im Dritten Sektor
Die Vorstellung eines ökonomisch relevanten „Dritten Sektors“ zwischen Staat und Wirtschaft ist
relativ neu. Im Bereich der Wohlfahrtspflege entstanden die großen Verbände im Umfeld von In-
dustrialisierung und 1. Weltkrieg bzw. Nachkriegsrezession.2 Die unmittelbare Hilfeleistung auf
der Grundlage christlicher, humanistischer oder politischer Überzeugungen stand im Vordergrund.
Erst in den letzten Jahrzehnten erfolgte eine erhebliche Ökonomisierung im Gesundheitswesen, bei
sozialen Dienstleistungen, im Sport und weiteren Bereichen. Alleine im Sozial- und Gesundheits-
wesen beschäftigen die Wohlfahrtsverbände und ihre Mitgliedsorganisationen rund eine Million
Hauptamtliche.3

Die Ökonomisierung führt zu einer Zunahme wirtschaftlicher Risiken, Differenzierung der betrieb-
lichen Organisation und Professionalisierung der Leitungsebene. Unterbleiben Anpassungsprozes-
se an die veränderten Bedingungen, kommt es zu Insolvenzen oder zumindest wirtschaftlichen
Schieflagen.
Vor allem im Sozial- und Gesundheitswesen erfolgte über Jahrzehnte eine starke Annäherung an
den staatlichen Sektor, die sich in Abhängigkeiten von staatlichem Planungs- und Finanzierungsge-
baren, aber auch der Entwicklung komplementärer, behördenähnlicher Strukturen äußerte. Auf-
grund globalen Wettbewerbs, demographischer Veränderungen und einer daraus folgenden Über-
lastung öffentlicher Kassen, aber auch aus einem Wertewandel mit stärkerer Betonung der indivi-
duellen Verantwortung und ggf. nachlassender Solidarität nimmt die staatliche Dominanz im Drit-
ten Sektor aktuell wieder ab. Sofern eine ähnliche Entwicklung wie in Amerika einsetzt, könnte der
von Wirtschaft und Privatpersonen finanzierte Anteil an den Leistungen des Dritten Sektors von
derzeit etwa 5 auf vielleicht 30 Prozent steigen.
Die meisten mitgliederstarken Verbände (auch Parteien, Gewerkschaften, ...) haben einen mehrstu-
figen, hierarchischen Aufbau, der sich in der Regel an den Gebietskörperschaften oder dem Aufbau
der öffentlich-rechtlichen Kirchen orientiert. Durch das Wachstum der Organisation und der von
ihr wahrzunehmenden Aufgaben, aber auch durch die Notwendigkeit, eigene Mittel erwirtschaften
zu müssen, sind zunehmend Wirtschaftsbetriebe im Umfeld oder als Teil der Verbände entstanden.
Dies sind keineswegs nur kleine, sondern auch mittelständische und vereinzelt große Betriebe mit
über 1.000 hauptamtlichen Mitarbeitern.

1 Dank gebührt Frau Dr. Eva Schmitz für ihre Korrekturhinweise.
2 Einzelne Einrichtungen haben eine weitaus längere Tradition als die verbandlichen Organisationen, siehe z.B. zur

geschichtlichen Entwicklung kirchlicher Organisationen Falterbaum, Caritas und Diakonie, Struktur- und
Rechtsfragen, 2000, S. 29 - 63.

3 Weitere Einzelheiten zur Beschäftigungsentwicklung in der Wohlfahrtspflege bei Ottnad / Wahl / Miegel in der im
Jahr 2000 im Olzog Verlag veröffentlichten Studie Zwischen Markt und Mildtätigkeit, S. 38 ff.
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Die „Sanduhr“ als einfaches Modell zur Strukturanalyse
Nahezu jede Organisation zeichnet sich durch eine innere Differenzierung und Ausbildung von
Hierarchien aus. Der Gesetzgeber hat mit dem Verein und der GmbH (= Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung) Grundformen kodifiziert, die in unterschiedlichem Umfang an individuelle
Bedürfnisse angepasst werden können. Die rechtlich geregelten Elemente der Organisation werden
vom Gesetzgeber als Organe4 bezeichnet. Ihnen werden vom Gesetz und ggf. einer Satzung klar
definierte Kompetenzen zugeschrieben.5 Im Verein ist oft von Gremien die Rede. Der Begriff be-
tont die Mehrzahl von Personen und die dort stattfindenden Abstimmungsprozesse.

Neben die zwingend erforderlichen Organe Mitgliederversammlung6 und Vorstand7 können beim
Verein weitere treten, z.B. eine Delegiertenversammlung8. Die GmbH hat immer eine Gesellschaf-
terversammlung und mindestens einen Geschäftsführer9. Der Aufsichtsrat ist nur ab einer bestimm-
ten Größe der GmbH vorgeschrieben.10 Tendenzbetriebe, also Unternehmen, die politischen, ge-
werkschaftlichen, konfessionellen, karitativen, erzieherischen, wissenschaftlichen, künstlerischen
oder ähnlichen Zielen dienen, sind davon in der Regel befreit.11

Hierarchische Strukturen finden sich gleichermaßen bei gewinnorientierten Unternehmen wie den
Betrieben von Nonprofit-Organisationen. Die Betriebe reichen von einer kleinen Verbandsge-
schäftsstelle bis zu großen stationären Einrichtungen, z.B. Krankenhäusern.
Sobald Nonprofit-Organisationen über rein ehrenamtliche, ideell geprägte Tätigkeiten hinauswach-
sen, treten in der Organisation sowohl mitgliederorientierte Willensbildungsstrukturen wie mitar-
beiterorientierte Betriebsstrukturen12 auf. Der Bereich der Willensbildung und ehrenamtlichen Tä-
tigkeit wird meistens in der Rechtsform des Vereins realisiert, die dafür aufgrund ihrer nach innen

4 § 31 BGB.
5 Z.B. dem Vorstand des Vereins nach §§ 26, 27 BGB; dem Geschäftsführer der GmbH nach §§ 35 - 38, 44

GmbHG.
6 § 32 i.V.m. § 40 BGB.
7 § 26 Abs. 1 i.V.m. § 40 BGB.
8 Sauter/Schweyer, Der eingetragene Verein, 17. Auflage 2001, Rn 216 - 223.
9 Im GmbH-Gesetz ist nur von „Geschäftsführer“ als Organ die Rede, obwohl selbstverständlich auch eine

Geschäftsführerin berufen werden kann. Im weiteren Text wird vorzugsweise die geschlechtsneutrale Bezeichnung
„Geschäftsführung“ verwendet, die zudem Zahl der Personen offen lässt.

10 Z.B. in Österreich nach § 29 GmbHG ab 300 Arbeitnehmern.
11 § 81 Abs. 1 BetrVG 52; Baumbach/Hueck, Kommentar zum GmbH-Gesetz, 17. Auflage 2000, § 52 Rn 85; ein

freiwillig eingerichteter Aufsichtsrat eines Tendenzbetriebes unterliegt nicht den Besetzungsvorgaben des
§ 77 BetrVG 52.

12 Eckardstein/Simsa, Entscheidungsmanagement in NPOs, in Badelt (Hrsg.), Handbuch der Nonprofit-
Organisationen, 2. Auflage 1999, Seite 397.
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gerichteten Orientierung gut geeignet ist.13 Der hauptamtlich geprägte Bereich des Wirtschaftsbe-
triebes kann sowohl im Verein wie in einer GmbH angesiedelt werden. Auf die relativ spezialisier-
ten Rechtsformen der Stiftung14, Genossenschaft (eG) oder Aktiengesellschaft (AG)15 wird hier
nicht weiter eingegangen, auch wenn sich die Überlegungen leicht darauf übertragen lassen. 
Durch die Kombination der beiden oben jeweils als Pyramide dargestellten Bereiche entsteht das
Modell der Sanduhr.

13 Eine – notwendigerweise allgemein gehaltene – Mustersatzung steht unter www.vereinsrecht.de zur Verfügung.
14 Übersicht zur Stiftungssatzung unter www.stiftungssatzung.de.
15 Aspekte zur gemeinnützigen Aktiengesellschaft unter www.gemeinnuetzigeAG.de.
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Verbandliche Sphäre Betriebliche Sphäre
Basis Mitglieder Mitarbeiter, Kapital
Art der Mitarbeit ehrenamtlich hauptamtlich
Motive für Mitarbeit ideelle (soziale, politische,

ethische) Ziele, ggf. Interesse an
Leistungen

Einkommenserzielung,
ggf. nachrangig ideelle Ziele

Umfang der Mitarbeit begrenzter zeitlicher Einsatz hoher zeitlicher Einsatz
Rechtsgrundlage vereinsrechtliche Beziehung,

kein Leistungsanspruch
arbeitsrechtliche Beziehung,
Anspruch auf (beiderseitige)
Erfüllung des Arbeitsvertrages

Abhängigkeit der
Mitarbeitenden

meist geringe Abhängigkeit vom
Verein

wirtschaftliche Abhängigkeit je
nach Arbeitsmarkt

Leistungsschwerpunkt Willensbildung, Gemeinschaft Erbringung von Dienstleistungen
wirtschaftliche Relevanz geringe Umsätze, kaum

wirtschaftliche Risiken
hohe Umsätze, hohe
wirtschaftliche Risiken

Turbulenz der Umwelt langsame Umweltänderungen, z.B.
Wertewandel in der Gesellschaft

schnelle Umweltänderungen, z.B.
rechtlich und ökonomisch

Wettbewerb partieller Wettbewerb um Spenden,
Mitglieder, Engagement

starke Konkurrenz auf Absatz-
und Beschaffungsmärkten16

Stark vereinfacht ist der verbandliche Bereich durch Willensbildungsprozesse und ehrenamtliches
Engagement, der betriebliche Bereich durch hauptamtliche Erbringung von Dienstleistungen ge-
prägt. Im verbandlichen Bereich spielen der Interessenausgleich, die repräsentative Besetzung von
Gremien und die Zufriedenheit der Mitglieder eine große Rolle. Im Betrieb stehen die wirtschaftli-
che und fachliche Orientierung, das Bestehen auf dem Markt und die Effizienz der Zielerreichung
im Vordergrund.
Zu den in der Tabelle aufgeführten typischen Eigenschaften lassen sich in der Praxis auch immer
Ausnahmen finden, z.B. primär ideell motivierte Hauptamtliche oder Mitglieder, die existentiell
von ihrem Verein abhängen. Jede dieser Abweichungen hat ganz spezifische Konsequenzen, die
bei der Gestaltung der Organisation zu beachten sind. Besonders konfliktträchtig sind entstehende
Rollen- und Interessengegensätze, z.B. zwischen primär ideell und primär wirtschaftlich motivier-
ten Mitarbeitern oder sehr unterschiedlich von den Leistungen eines Vereins abhängigen Mitglie-
dern.
Die Existenz einer Mitgliedervereinigung hängt von ihrer gesellschaftlichen Legitimation ab: Sind
in ausreichendem Maße Personen bereit, durch Mitgliedschaft, Spenden und aktive Mitarbeit die
Ziele der Organisation zu unterstützen und trauen sie der Organisation einen wesentlichen Beitrag
zur Zielerreichung zu? Die Existenz eines (sozialen) Unternehmens hängt davon ab, ob sie für aus-
gewählte Zielgruppen bedarfsgerechte Leistungen zu konkurrenzfähigen Bedingungen anbieten
kann. Weitgehend unabhängig von der Art der Finanzierung hängt die Zufriedenheit der Aus-
tauschpartner (Leistungsempfänger, Geldgeber) von der Preiswürdigkeit und überprüfbaren Quali-
tät der Leistungen ab. In der Regel bieten konkurrierende Anbieter einen Vergleichsmaßstab.
Beide Bereiche, Verband und Betrieb, haben einen hierarchischen Aufbau. Der Berührungspunkt
bei Vorstand bzw. hauptamtlicher Geschäftsführung ist offensichtlich ein kritischer Punkt. Hier

16 Der Wettbewerb wird in Zukunft noch deutlich zunehmen, Ottnad / Wahl / Miegel, Zwischen Markt und
Mildtätigkeit, S. 156.
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stoßen unterschiedliche Dynamiken und Logiken zusammen. Die Informationen aus beiden Berei-
chen treffen stark verdichtet aufeinander. Die Kopplung der beiden Sphären und die Koordination
aller Aktivitäten hängt wesentlich von der Besetzung der jeweiligen Leitungsstellen bzw. Organe
ab.
Die unterschiedliche Dynamik wird an einem einfachen Beispiel deutlich: Kaum ein Vorstand wird
sein Amt verlieren, wenn er schwierige Entscheidungen vertagt oder regelmäßig an Ausschüsse zur
Beratung delegiert. Durch die langwierige Erarbeitung eines breiten Konsenses wird sich seine po-
litische Basis im Verein eher festigen. Wenn hingegen ein Geschäftsführer Entscheidungen aus-
weicht, entscheidet der Markt für oder vielmehr oft gegen ihn. Andere Anbieter nehmen Chancen
schneller wahr und verdrängen Konkurrenten, die sich veränderten Bedingungen zu langsam an-
passen.
Die Bedeutung der beiden Sphären kann sehr unterschiedlich ausfallen. Entsprechend haben ver-
bandliche und betriebliche Elemente der Organisation unterschiedliche Relevanz. Durch die Größe
von Ober- und Unterteil der Sanduhr kann die relative Bedeutung von verbandlichen und wirt-
schaftlichen Aktivitäten dargestellt werden. Diese Analyse ist nicht an eine bestimmte Rechtsform
gekoppelt. Die folgende Abbildung zeigt als Beispiel u.a. eine operative Stiftung. Die Willensbil-
dungsprozesse in Gremien beschränken sich hier beispielsweise auf ein ehrenamtlich besetztes
Stiftungskuratorium. Ein hauptamtlicher Vorstand17 leitet die umfangreichen Wirtschaftsbetriebe.

17 § 86 i.V.m. §26 BGB.
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Wesentliche Gestaltungsalternativen und ihre Bewertung
Aus dem Modell der Sanduhr lassen sich drei grundlegende Alternativen für die Ansiedlung sozia-
ler Betriebe in einem verbandlichen Umfeld entwickeln.

Modell 1: Verein mit ehrenamtlichem Vorstand
Die meisten Nonprofit-Organisationen sind als Verein gegründet worden. Erst im Laufe der Zeit
nahmen die wirtschaftlichen Aktivitäten zu, die ggf. bei der Gründung noch nicht geplant oder in
ihrem Umfang abzusehen waren. Daher ist die erste Möglichkeit der Verbindung von verbandli-
chen und wirtschaftlichen Aktivitäten, die Integration der Wirtschaftsbetriebe in den Verein, recht
verbreitet.
Die Gesamtverantwortung trägt rechtlich nach §§ 26, 27 BGB der ehrenamtliche Vorstand. Er be-
dient sich für die Erfüllung dieser Aufgabe einer angestellten Geschäftsführung oder Verwaltungs-
leitung, bleibt aber weitgehend in der persönlichen Verantwortung und Haftung.18 Nur sehr einge-

18 Dies gilt auch für leicht fahrlässig begangene Sorgfaltspflichtverletzungen, BGH, BB 1964 S. 100, bestätigt durch
BGH, Urteil v. 5. Dezember 1983 - II ZR 252/82 (Pfadfinder); ganz h.M., s. Weick in Staudinger, Großkommentar
zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Erstes Buch, Allgemeiner Teil (1995),
Rn 25 zu § 26 BGB; Westermann in Erman, Kommentar zum BGB, 10. Auflage 2000, Rn 7 zu § 28 BGB;
Heinrichs in Palandt, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 61. Auflage 2002, Rn 4 c zu § 27 BGB; Sprau in
Palandt, a.a.O., Rn 11 zu § 662 BGB; Reichert, Handbuch des Vereins- und Verbandsrechts, 8. Auflage 2001, Rn
1930; zur Haftung detailliert Holt, Haftung von Vorstandsmitgliedern und Vereinsgeschäftsführern in
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schränkt kann er diese durch sorgfältige Auswahl, Anleitung und Kontrolle auf die Hauptamtlichen
abwälzen.19 Die Bestellung der hauptamtlichen Geschäftsführung zu Vertretern nach § 30 BGB er-
leichtert diesen das Auftreten nach außen, ohne dass dem Vorstand dadurch nennenswert Haftungs-
risiken abgenommen würden.
Die wesentlichen Kritikpunkte am Verein mit ehrenamtlichem Vorstand sind:

• unzureichende Schnelligkeit der Entscheidungen: Verbandliche Entscheidungsprozesse sind
für die Wirtschaftsbetriebe zu langsam. Dies liegt an der Gremiengröße und der häufig anzutref-
fenden Konsensorientierung.

• Qualifikation der Leitung: Gremien und ehrenamtlicher Vorstand werden in der Regel nicht
unter dem Gesichtspunkt der Betriebsführung, sondern nach verbandlichen Kriterien bestellt.
Daher bringen sie häufig nicht die erforderlichen wirtschaftlichen Qualifikationen mit.

• Vorstandshaftung: Der ehrenamtliche Vorstand haftet u.a. für die Verwendung von Zuschuss-
mitteln,20 die Abführung von Lohnsteuer21/Sozialabgaben22, die rechtzeitige Stellung eines Insol-
venzantrages23 oder die Verwendung von Baugeldern24. Andererseits hat er als Ehrenamtlicher

Informationen der Bank für Sozialwirtschaft AG, Köln Nr. 07 und 08/01.
19 Ein Geschäftsverteilungsplan vermag z.B. die steuerliche Haftung des Vorstandes in Krisenzeiten praktisch nicht

einzugrenzen, BFH, Beschluss v. 21.08.2000 - VII B 260/99, abgedruckt in BFH NV 2001, 413.
20 LSozG Niedersachsen, Urteil v. 29. August 1996 - L 8 Ar 406/95 (Einarbeitungszuschuss).
21 § 42d Abs. 1 EStG i.V.m. § 34 Abs. 1 (Abs. 3 für stimmberechtigte Gremiumsmitglieder) und § 69 AO; BFH

Urteil v. 23. Juni 1998 - VII R 4/98.
22 § 266a Abs. 1 StGB i.V.m. § 823 Abs. 2 BGB.
23 § 42 Abs. 2 BGB; § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 11, 15, 17, 19 InsO; § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. 263 STGB; § 826

BGB.
24 §§ 1, 5, 6 BaufordSichG, § 266 StGB i.V.m. § 823 Abs. 2 BGB.
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aus zeitlichen und fachlichen Gründen nur bedingten Einfluss auf die Haftungstatbestände. Haf-
tung und praktische Verantwortung fallen auseinander.

• Vermögensgefährdung: Die Wirtschaftsbetriebe sind ökonomisch wesentlich riskanter, als die
Aktivitäten des ideellen Verbandsbereichs. Im Falle einer Schieflage der Betriebe wird der Ver-
band - wie schon oft geschehen - mit in die Krise gezogen.

• Verdrängung der ideellen Tätigkeit: Die Wirtschaftsbetriebe erfordern umfangreiche Planun-
gen und Kontrollen seitens der leitenden Gremien. Dadurch werden sie an der Wahrnehmung ih-
rer „eigentlichen“ ideell geprägten verbandlichen Aufgaben gehindert.

• Organisatorische Differenzierung: Die Integration der Betriebe in den Verein erschwert eine
sinnvolle organisatorische Differenzierung, um den unterschiedlichen Anforderungen Rechnung
zu tragen,25 z.B. bei der Unternehmenskultur, Gehaltsstrukturen oder dem Auftreten nach außen.
Im Falle einer von der EU initiierten teilweisen Abschaffung der Gemeinnützigkeit für marktna-
he soziale Dienstleistungen26 würde eine solche Differenzierung auch aus Rechtsgründen erfor-
derlich werden.

• Trennung von Ausführung und Kontrolle: Der ehrenamtliche Vorstand ist einerseits nach
dem BGB geschäftsführendes Organ und wird in der Praxis trotz angestelltem Geschäftsführer
einzelne Geschäftsführungsentscheidungen treffen. Andererseits übernimmt er die Aufsicht über
die angestellte Geschäftsführung. Die Vermischung von Ausführung und Kontrolle stellt einen
gravierenden Risikofaktor dar.27 Da die Mitgliederversammlung in der Regel aufgrund ihrer
Größe und Tagungsfrequenz zu einer qualifizierten Kontrolle des Vorstandes nicht in der Lage
ist,28 erfordern umfangreiche wirtschaftliche Aktivitäten zusätzlich zum Vorstand ausreichende
Kontrollinstanzen, z.B. einen qualifiziert besetzten Aufsichtsrat. Dann können Konflikte entste-
hen, weil sowohl Vorstand wie Aufsichtsrat die hauptamtliche Geschäftsführung beaufsichtigen.

Modell 2: Verein mit hauptamtlichem Vorstand
Die Vorstandstätigkeit umfasst gemäß dem gesetzlichen Auftrag die Geschäftsführung für den Ver-
ein. Es liegt also nahe, auf einen angestellten Geschäftsführer zu verzichten und die Geschäftsfüh-
rung dem dafür vorgesehenen Organ Vorstand zu überlassen. Wenn der Umfang des Geschäftsbe-
triebes einen Einsatz erfordert, der ehrenamtlich nicht mehr zu leisten ist, kann die Vorstandstätig-
keit hauptamtlich wahrgenommen und im Rahmen eines Dienst- oder Anstellungsvertrages ent-
lohnt werden.
Dass eine hauptamtliche Vorstandstätigkeit bei einem gemeinnützigen Verein unzulässig sei, ist
eine leider verbreitete Fehlinformation. Ein Vorstandsmitglied darf für seine Vorstandstätigkeit je
nach Satzungsgestaltung vom Verein angemessen bezahlt werden, also mehr als eine Erstattung
seiner Aufwendungen erhalten. Dies gilt auch beim gemeinnützigen Verein.29

25 Angerhausen, Ende der Schonzeit, in Nonprofit-Organisationen im Wandel, Schriftenreihe des Deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge, 1998, S. 31 f.; die Autorin stellt anschließend darauf ab, dass die NPO mit
einer organisatorischen Differenzierung spezifische Vorteile verlören, die gerade daraus entstünden, dass sie
widersprüchliche Umweltanforderungen gleichzeitig bedienen bzw. "aushalten". Dazu ganz instruktiv Herzig,
Gestaltung steuerorientierter Umstrukturierungen im Konzern in DB 2000, 2236: „An der Börse werden
Konglomerate mit einem Kursabschlag, einem sog. conglomerate discount, abgestraft. Die Antwort auf diese
Entwicklung ist die allseits zu beobachtende Konzentration auf Kerngeschäftsfelder .... Mit dieser Konzentration
auf das Kerngeschäft korrespondiert als zweite Entwicklungslinie der Versuch, im Kerngeschäft eine kritische
Größe zu erreichen und möglichst global präsent zu sein.“

26 Z.B. Pflegeleistungen.
27 Malik, Wirksame Unternehmensaufsicht, 2. Auflage 1999, S. 91 f.
28 Zur nachlassenden Effizienz mit der Gremiumsgröße s. Baums (Hrsg.), Bericht der Regierungskommission

Corporate Governance, 2001, Rz 49; Thümmel, Persönliche Haftung von Managern und Aufsichtsräten, 2. Auflage
1998, Rn 197.

29 Sauter/Schweyer, Der eingetragene Verein, 17. Auflage 2001, Rn 262; missverständlich Geckle, Mein Verein,
2000, S. 70 f.
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Bei Modell 2 mit einem hauptamtlichen Vorstand werden die zwei Leitungsinstanzen aus Modell 1
- ehrenamtlicher Vorstand und hauptamtliche Geschäftsführung – zusammengefasst. Auf den ers-
ten Blick wird die Struktur einfacher. Verbandliche und betriebliche Sphäre bleiben in einem Ver-
ein zusammen.
Offensichtlich hat der Vorstand in diesem Modell eine zentrale, sehr starke Stellung. Diese sollte
durch eine ausreichende Kontrolle kompensiert werden. Empfehlenswert ist in den meisten Fällen
die Installation eines Aufsichtsrates mit vergleichbaren Aufgaben wie bei der GmbH. Bei der Be-
setzung eines bezahlten Vorstandspostens können fast die gleichen Maßstäbe wie bei der Bestel-
lung eines GmbH-Geschäftsführers angelegt werden. Die Vorstandsmitglieder müssen nicht zu-
gleich Vereinsmitglieder sein. Die Anstellung sollte an das Vorstandsamt gekoppelt werden. Der
hauptamtliche Vorstand haftet genauso wie ein ehrenamtlicher Vorstand. Allerdings fallen bei die-
sem Modell Haftung und praktische Verantwortung zusammen. Insofern wird einem wesentlichen
Kritikpunkt an dem Modell 1 Rechnung getragen.
Einige Kritikpunkte von Modell 1 können nicht ausgeräumt werden, andere kommen hinzu. Die
wesentlichen Kritikpunkte am Verein mit hauptamtlichen Vorstand sind:

• Übermacht der Hauptamtlichen und der Betriebe: Die Hauptamtlichen verfügen aufgrund
ihrer zeitlichen und fachlichen Ressourcen über einen deutlichen Informationsvorsprung gegen-
über den ehrenamtlich besetzten Gremien. Wenn sie darüber hinaus mit dem Vorstand das fak-
tisch einflussreichste Gremium besetzen, wird der Einfluss der Ehrenamtlichen massiv zurück-
gedrängt. Dies kann zu einer Vernachlässigung der Mitgliederinteressen, zu nachlassender Mo-
tivation der Ehrenamtlichen und zur Überbewertung wirtschaftlicher Ziele führen. In letzter
Konsequenz kann der spezifisch verbandliche Charakter fast vollständig verloren gehen.
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• Vermögensgefährdung: Die Wirtschaftsbetriebe sind ökonomisch wesentlich riskanter, als die
Aktivitäten des ideellen Verbandsbereichs. Im Falle einer Schieflage der Betriebe wird der Ver-
band unverändert mit in die Krise gezogen.

• unzureichende Schnelligkeit der Entscheidungen: Die verbandlichen Entscheidungsprozesse
sind auch hier für die Wirtschaftsbetriebe ggf. zu langsam. Allerdings könnte durch einen klei-
nen und relativ starken Vorstand eine mit der GmbH vergleichbare Situation erreicht werden.
Dann verlieren im gleichen Maße die anderen Vereinsgremien an Einfluss.

• Organisatorische Differenzierung: Die Integration der Betriebe in den Verein erschwert im-
mer noch eine sinnvolle organisatorische Differenzierung. An die Stelle der verbandlichen Do-
minanz tritt – je weiter die Vereinsstruktur an die GmbH-Struktur angepasst wird – die wirt-
schaftliche Dominanz bei der Organisationsstruktur - das „spezifisch Verbandliche“ geht weit-
gehend verloren.

Modell 3: Verein mit Tochter-GmbH
Ein Schutz des Vereinsvermögens vor den Risiken wirtschaftlicher Betätigung ist nur durch eine
rechtliche Trennung möglich. Die Trennung durch Auslagerung in eine Tochter-GmbH erleichtert
auch die Entwicklung unterschiedlicher, an das Umfeld angepasster Organisationsstrukturen. Sie
ermöglicht es, gleichwertig verbandlichen wie wirtschaftlichen Anforderungen Rechnung zu tra-
gen. Da bei diesem Modell der Verein Alleingesellschafter, also einziger Eigentümer der GmbH
ist, behält er die Kontrolle über die ausgelagerte Tochter in dem von ihm gewünschten Umfang.30

Praktisch immer ist die Einrichtung eines Aufsichtsrates zu empfehlen, der sowohl mit Vereinsmit-
gliedern, als auch mit Experten für die wirtschaftlichen und fachlichen Aspekte der GmbH besetzt
werden sollte. Durch einen kompetenten Aufsichtsrat kann die GmbH mindestens ebenso qualifi-
zierte kontrolliert werden wie die Betriebe in Modell 1 oder 2.
Mit jeder organisatorischen Differenzierung steigt die Komplexität des Systems. So auch hier, da
jetzt zwei rechtlich selbständige Körperschaften entstehen. Eine kompromisslose Vereinfachung
der Strukturen ist nur durch eine Alternative zu erreichen, die hier nicht weiter verfolgt wird: Der
(Ideal-)Verein trennt sich endgültig von den Wirtschaftsbetrieben (Schließung, Verkauf oder
Schenkung) und konzentriert sich auf den vom Gesetzgeber für ihn vorgesehenen ideellen Tätig-
keitsbereich.
Die Leitung für die beiden Sphären ist wieder getrennt, wie beim Modell 1. Allerdings haftet jetzt
die hauptamtliche GmbH-Geschäftsführung für die von ihr betriebenen Geschäfte in der GmbH31

und der ehrenamtliche Vorstand nur für die wirtschaftlich deutlich weniger riskante Vereinsge-
schäftsführung.

30 Denn die Gesellschafterversammlung (= Vereinsvorstand) ist in vollem Umfang auskunftsberechtigt,
§ 51a GmbHG, und einzelweisungsbefugt, Lutter/Hommelhoff, Kommentar zum GmbH-Gesetz, 15. Auflage 2000,
§ 37 Rn 17 f.

31 § 43 GmbHG; viel wichtiger: Haftung und faktische Handlungsverantwortung fallen nicht mehr auseinander.
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Bei der Aufteilung der Aktivitäten zwischen Verein und GmbH werden zweckmäßiger Weise alle
wirtschaftlich umfangreichen Betriebe und alle riskanten Aktivitäten auf die GmbH übertragen.
Dies kann die wesentlichen Dienstleistungsbereiche des Vereins umfassen. Zum Erhalt der Ge-
meinnützigkeit muss der Verein substantielle Tätigkeiten, nicht jedoch wesentliche Umsätze, be-
halten.32 Sofern der verbandliche Bereich ausgebaut ist, besteht hier keine steuerrechtlich begrün-
dete Einschränkung für die Auslagerung von Betrieben. Andernfalls müssen ggf. weniger risikobe-
haftete wirtschaftliche Aktivitäten beim Verein bleiben.

32 BFHE 186, 546.
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Folgende drei wesentlichen Kritikpunkte sind bei dem Verein mit Tochter-GmbH zu nennen:

• Kontrollverlust und Verselbständigung der GmbH: Die rechtliche Selbständigkeit kann die
Identifikation mit dem Verband bzw. den übergreifenden Werten des Verbundes aus Verein und
GmbH schwächen. Die gewünschte organisatorische Differenzierung kann bei ungünstiger Ge-
staltung ein Eigenleben entwickeln, welches aufgrund der komplexen Strukturen durch einen
ehrenamtlichen Vorstand kaum zu verhindern oder zu kontrollieren ist. War es vorher vielleicht
lästig für den Vorstand, sich mit Details des Tagesgeschäftes befassen zu müssen, besteht jetzt
die Gefahr, sich nicht mehr ausreichend mit den wirtschaftlichen Aktivitäten vertraut zu machen
bzw. machen zu wollen. Insbesondere über lange Zeiträume ist diese Gefahr nicht zu unterschät-
zen.

• Höhere Kosten und Komplexität: Das Modell der Auslagerung wird in der Regel nur für Be-
triebe mit mehr als 500.000 EUR Umsatz im Jahr erwogen. Dann sind die Kosten der Gründung,
Übertragung der Betriebe und der laufenden Geschäftsführung im Verhältnis zu den Umsätzen
und den wirtschaftlichen Risiken für den Verein und seinen Vorstand gering. Die Komplexität
der Organisation nimmt zu. Sie sollte aber durch eine Leitungsebene, die die auszulagernden
Betriebe qualifiziert führt bzw. die Führung kontrolliert, zu bewältigen sein. Einige gescheiterte
Auslagerungen sind meistens auf Fehler bei der Umsetzung zurückzuführen, so dass dieses Risi-
ko bedacht werden will.

• Durchgriffshaftung bei ausreichender Anbindung: Hier handelt es sich um einen oft befürch-
teten, in der Praxis aber leicht vermeidbaren Fehler. Ein Durchgriff auf das Vereinsvermögen
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besteht nur in wenigen Ausnahmefällen, z.B. bei Vermögensvermischung oder Gewährung von
Bürgschaften, Patronatserklärungen33 etc. durch den Verein.34

Bei der Auslagerung in eine GmbH sind zahlreiche weitere Aspekte zu beachten, die jedoch meis-
tens für die grundsätzliche Entscheidung für oder gegen diese Struktur nur von untergeordneter Be-
deutung sind. Einige Aspekte seien hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit genannt.35

− Sollte in eine oder mehrere GmbHs ausgelagert werden?
− Haben die Betriebsteile nach der Trennung noch eine sinnvolle Betriebsgröße?
− Sollte im Rahmen der Auslagerung eine Kooperation mit anderen Trägern erwogen werden, um

eine günstige Betriebsgröße oder andere Synergieeffekte zu erreichen?
− Bestehen Zweckbindungen bei Zuschüssen und Pachtverträgen oder andere Verträge, bei deren

Übertragung eine Zustimmung Dritter erforderlich ist?
− Wie wird der Betriebsübergang arbeitsrechtlich abgewickelt?36

− Welche Vermögenswerte werden übertragen? Kann bei der Übertragung von Grundstücken die
Zahlung von Grunderwerbsteuer vermieden werden?37

− Mit welchem Stammkapital und welchen weiteren finanziellen Mitteln als betriebsnotwendigem
Kapital soll die GmbH ausgestattet werden?38

− Kommt nur eine gemeinnützige GmbH (gGmbH) in Frage, oder sollte eine gewerbliche GmbH
gegründet werden?39 

− Wie eng wird die GmbH durch die Wahl des Firmennamens, das Erscheinungsbild, die Regelun-
gen im Gesellschaftsvertrag und weitere Verträge an den Verein gebunden?40

Aufsichtsrat als Beratungs- und Kontrollorgan
Sobald in nennenswertem Umfang wirtschaftliche Aktivitäten erfolgen, sollte eine von der Ausfüh-
rung unabhängige Instanz die Geschäftsführung kontrollieren.41 Die Trennung von Ausführung und
wirksamer Kontrolle ist unabhängig von dem gewählten Modell erforderlich.42

Bei ausschließlich verbandlicher Tätigkeit oder nur sehr geringen Umsätzen genügen ehrenamtli-
che Vereinsrevisoren, die einmal jährlich die Unterlagen durchsehen und dem Verein berichten.
Bei umfangreicheren wirtschaftlichen Aktivitäten sollte ein am Aktienrecht orientierter Aufsichts-
rat erwogen werden,43 der so qualifiziert besetzt wird, dass eine Kontrolle der Betriebe möglich ist.
Dabei müssen häufig verbandliche, spezifische fachliche und betriebswirtschaftliche Kenntnisse
mit ausreichender Tiefe vorhanden sein. Ein funktionsfähiges Kontrollgremium sollte drei bis fünf

33 Diese sollten daher zeitlich und betragsmäßig begrenzt werden.
34 Zu den inzwischen engeren Voraussetzungen einer Durchgriffshaftung vgl. z.B. BGH, Urteil vom 10. Juli 2001 -

VI ZR 160/00.
35 Siehe Holt, Auslagerung steuerbegünstigte Betriebe, Konzepthefte der BFS Service GmbH, Köln und Holt/Koch,

Die GmbH als Rechtsform für ideelle Anliegen? Möglichkeiten und Hinweise zur ideellen Auslagerung in: Braun
(Hrsg.), Der Verbandsberater, Kognos, Loseblattsammlung, Abschnitt 9-3.1, S. 9 - 31.

36 Siehe § 613a BGB und die zahlreiche dazu ergangene Rechtsprechung.
37 3,5 % der Bemessungsgrundlage, § 11 Abs. 1 GrEStG.
38 Das Mindeststammkapital von 25.000 € (§ 5 Abs. 1 GmbHG) wird häufig als nicht ausreichend erachtet.
39 Zu der damit eventuell verbundenen Gefährdung der Gemeinnützigkeit des auslagernden Vereins s. die Verfügung

der OFD Rostock vom 21. März 2001 einerseits und die sehr umstrittene Verfügung vom 28. Juni 2001
andererseits - jeweils S 0174 02/01 St 241.

40 Z.B. zur Sicherstellung einer umsatzsteuerlichen Organschaft nach § 2 Abs. 2 UStG.
41 Zur betriebsinternen Kontrolle s. Koch, Welches Controlling benötigen Nonprofit-Organisationen?,

www.npoconsult.de unter dem Menüpunkt Materialien.
42 Malik, Wirksame Unternehmensaufsicht, 2. Auflage 1999, S. 91 f.
43 Die Anwendung des § 52 Abs. 1 GmbHG sollte allerdings im Regelfall ausgeschlossen werden.
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Personen umfassen. Je größer das Gremium, desto eher fühlen sich die einzelnen Mitglieder nicht
mehr für den Erfolg der Gremienarbeit verantwortlich.44

Ein Aufsichtsrat kann sowohl in einem Verein45 wie in einer GmbH eingerichtet werden. Das Ver-
einsrecht lässt auch die Wahl anderer, weniger an Wirtschaftsbetriebe erinnernde Bezeichnungen
zu, z.B. Präsidium oder Kuratorium. Wichtig für eine wirksame Kontrolle sind weitreichende In-
formationsrechte sowie die Möglichkeit, eine Mitglieder- bzw. Gesellschafterversammlung einzu-
berufen. Zu den Rechten gehört in Anlehnung an das KonTraG46 sinnvollerweise auch das Recht
zur Bestellung47 des Wirtschaftsprüfers sowie die Aussprache mit dem Wirtschaftsprüfer.48

Bei dem nachfolgenden Modell 3 könnte der ehrenamtliche Vorstand die Kontrollfunktion in der
GmbH übernehmen. Da der Vorstand aber primär unter verbandlichen Gesichtspunkten gewählt
wird, ist die Einrichtung eines Aufsichtsrates als Kontrollgremium dringend zu empfehlen. Der
Aufsichtsrat wird dann nach den gleichen Kriterien wie in Modell 2 besetzt und hat die gleichen

44 Thümmel, Persönliche Haftung von Managern und Aufsichtsräten, 2. Auflage 1998, Rn 197.
45 Burhoff, Vereinsrecht, 4. Auflage 2000, Rn 331.
46 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich vom 27. April 1998.
47 Und darüber hinaus ein Mitwirkungsrecht bei der Erteilung anderer Aufträge an den Wirtschaftsprüfer oder ihm

nahestehende Dritte, vgl. Marten, Qualität von Wirtschaftsprüferleistungen, 1999, S. 35.
48 Das KonTraG hat die an GmbH´s und unternehmerisch tätige Vereine gestellten Anforderungen entgegen einer

verbreiteten Meinung nicht verschärft, über die Einrichtung eines Überwachungssystems entsprechend § 91 Abs. II
AktG entscheiden vielmehr die Gesellschafter, Lutter/Hommelhoff, Kommentar zum GmbH-Gesetz, 15. Auflage
2000, § 43 Rn 11; das KonTraG hat insoweit keine direkten Auswirkungen, vgl. Lutter/Hommelhoff, a.a.O.,
Einleitung Rn 11 und vor 41 Rn 3 f; so auch Baums (Hrsg.), Bericht der Regierungskommission Corporate
Governance, 2001, Rz 33; s. auch ThürOLG Jena, Urteil vom 8. August 2000 - 8 U 1387/98; zu einem sinnvollen
Risikomanagementsystem für NPO s. Holt, Erfolgreich steuern in schwierigen Zeiten - Was Sie beim Aufbau eines
Risikomanagementsystems in Ihrer Einrichtung zu beachten haben, in Handbuch Sozialmanagement, unter A 2.5,
S. 1 - 18.
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Kontrollaufgaben, die sich dann jedoch auf die GmbH-Geschäftsführung und nicht auf den Ver-
einsvorstand beziehen. Je nach Stärke der angestrebten verbandlichen Anbindung und Verteilung
der Kompetenzen liegt der Schwerpunkt der strategischen Planung und Steuerung mehr bei einzel-
nen Vereinsgremien, dem Aufsichtsrat oder in seltenen Fällen der GmbH-Geschäftsführung.49 In
allen Fällen sollten Vereinsgremien die Kontrolle über die ideelle Ausrichtung und strategische
Anbindung der GmbH behalten.

Empfehlungen
Die Darstellung beschränkt sich auf die drei Grundmodelle
1. Verein mit ehrenamtlichem Vorstand und angestellter Geschäftsführung
2. Verein mit hauptamtlichem Vorstand
3. Verein mit 100%iger Tochter-GmbH.
Selbstverständlich lassen sich die Grundmodelle vielfältig variieren und teilweise Mischformen
finden. Diese führen jedoch nicht zu grundsätzlich neuen Lösungen. Die aufgeführten Vor- und
Nachteile der Grundmodelle lassen sich leicht auf die Varianten übertragen, ggf. abgeschwächt

49 Zu letzterem zu recht skeptisch Brückers, Ausgliederung: Eine Antwort auf veränderte sozialpolitische
Rahmenbedingungen? Verbandliche Perspektiven aus der Sicht der Arbeiterwohlfahrt in Boeßenecker / Trube /
Wohlfahrt, Privatisierung im Sozialsektor, Sozialpolitik und Sozialmanagement, Band 1, Münster 2000, S. 177 -
ausführliche Rezension des Sammelbandes bei www.socialnet.de unter dem Menüpunkt Rezensionen.
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oder verstärkt. Beim Verein können Zahl, Aufgaben und Größe der Gremien den Zielen angepasst
werden.
Eine Mischform stellt ein Vorstand dar, bei dem nur einzelne Mitglieder hauptamtlich, die übrigen
ehrenamtlich tätig sind. Dann haftet immer noch ein Teil der Ehrenamtlichen für Tätigkeiten und
Verantwortungsbereiche bezahlter Leitungskräfte,50 ohne selber über entsprechende zeitliche Res-
sourcen zu verfügen.
Sofern die verbandlichen Aktivitäten deutlich überwiegen und die wirtschaftlichen Aktivitäten
maßgeblich ideell geprägt werden sollen und eher risikoarm sind, ist Modell 1 mit einem ehrenamt-
lichen Vorstand angemessen.
Beispiel A: Eine Selbsthilfevereinigung mit mehreren Tausend Mitgliedern unterhält eine Ge-
schäftsstelle mit fünf Angestellten, darunter die Geschäftsstellenleitung. Der ehrenamtliche Vor-
stand umfasst Personen mit medizinischer und mit betriebswirtschaftlicher Kompetenz. Die Finan-
zierung beruht weitgehend auf gut planbaren Mitgliedsbeiträgen und einer institutionellen Förde-
rung. Hier ist Modell 1 eine naheliegende Lösung, da durch Ressortverteilung eine ausreichende
ehrenamtliche Leitung gewährleistet werden kann.

Beispiel B: Eine politische Organisation mit 50.000 Mitgliedern ist in Orts-, Kreis-, Landesverbän-
den und einem Bundesverband organisiert. Die Bundesgeschäftsstelle einschließlich Nebenbetriebe
(Mitgliederservice, Publikationen) umfasst unter 10 Mitarbeiter. Obwohl die Umsätze durch verle-
gerische Aktivitäten deutlich höher liegen als bei Beispiel A, stehen die ideellen – hier politischen
– Aspekte deutlich im Vordergrund und sollten die Ausrichtung der Geschäftsstelle einschließlich
der publizistischen Tätigkeit prägen. Die Besetzung der Leitungsämter erfolgt sinnvollerweise nach
verbandspolitischen Gesichtspunkten.
Beispiel C: Ein Fachverband betreibt Öffentlichkeitsarbeit, Lobbytätigkeit sowie umfangreiche
Serviceeinrichtungen (Bibliothek, Forschung, Weiterbildung). Das Umsatzvolumen liegt bei 5 bis
10 Millionen Euro. Die Mitglieder sind wirtschaftlich potente Organisationen. Im Vorstand sitzen
überwiegend Personen mit Führungserfahrung, betriebswirtschaftlichem Know-How und Fach-
kompetenz. Im Verein werden Willensbildung (Delegiertenversammlung oder Ausschüsse) und
Geschäftsführung (Vorstand mit drei Personen) organisatorisch getrennt. Dadurch ist Modell 1 mit
ehrenamtlichem Vorstand und angestelltem Geschäftsführer trotz der Betriebsgröße praktikabel.
Beispiel D: Ein mitgliederstarker, konfessioneller Verband betreibt eine Geschäftsstelle mit rund
zehn Angestellten. Die Leitung der Geschäftsstelle hat eine wichtige repräsentative Funktion, er-
fordert eine theologische Qualifikation und arbeitet mit den Tochtergesellschaften des Vereins zu-
sammen. Um die Geschäftsstellenleitung mit in die Verantwortung zu nehmen und gegenüber der
GmbH-Geschäftsführung zu stärken, wird sie als geborenes Mitglied in den mehrheitlich hauptamt-
lich besetzten Vorstand aufgenommen. Das Modell 1 wurde hier in Richtung Modell 2 weiterent-
wickelt, aber aufgrund der insgesamt verbandlichen Prägung des Vereins auf eine überwiegend eh-
renamtliche Leitung Wert gelegt.

Modell 1 mit einem ehrenamtlichen Vorstand und einer angestellten Geschäftsführung eignet
sich immer dann, wenn die verbandliche Sphäre überwiegt und der Umfang wirtschaftlicher
Aktivitäten gering ist. Je kleiner und je besser der Vorstand für Leitungsaufgaben qualifi-
ziert ist, um so größere wirtschaftliche Aktivitäten kann er mit Hilfe einer angestellten Ge-
schäftsführung noch wirksam kontrollieren. Dies macht jedoch nur so lange Sinn, wie die
wirtschaftlichen Aktivitäten überwiegend von ideellen Aspekten und weniger von Marktbe-
dingungen geprägt sein sollen und können. Bei besonderen Betriebsrisiken kann eine Ausla-
gerung dennoch zu erwägen sein, da nur die rechtliche Trennung das Vereinsvermögen
schützt. Vergleichbares gilt bei besonderen Finanzierungssituationen.

50 BFH, Beschluss v. 21.08.2000 - VII B 260/99, abgedruckt in BFH NV 2001, 413.
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Modell 2 mit einem hauptamtlichen Vorstand scheint auf den ersten Blick wenig Sinn zu machen,
da der Einfluss der Vereinsgremien abnimmt, der Verein aber gleichwohl das wirtschaftliche Risi-
ko trägt. Wenn die Risikoaspekte keine Rolle spielen, stellt Modell 2 eine gute Lösung dar. Der
Einfluss der Vereinsgremien kann dann z.B. durch einen Aufsichtsrat sichergestellt werden.
Beispiel E: Ein Verein wurde von einigen Gleichgesinnten als Unternehmensträger gegründet. Der
„selbstverwaltete“ Betrieb wird von den Gründern partnerschaftlich als soziales Dienstleistungsun-
ternehmen betrieben. Eigentlich wäre hier eine (g)GmbH die angemessene Rechtsform. Solange
das Finanzamt keine Bedenken gegen einen Verein hat, in dem nur leitende Angestellte des Ver-
eins Mitglied sind, ist ein Wechsel der Rechtsform nicht erforderlich.

Beispiel F: Ein Verein betreibt eine Einrichtung (z.B. Schule, Behindertenwerkstatt oder Kultur-
zentrum), deren Nutznießer die Vereinsmitglieder stellen. Der Betrieb ist in gepachteten oder ge-
mieteten Räumen angesiedelt. Der Verein verfügt über das betriebsnotwendige Kapital hinaus nicht
über nennenswertes Vermögen. Eine Auslagerung führt somit nicht zu einer Vermögenssicherung,
da nach einem Betriebsübergang kein Vermögen, auch keine wesentlichen immateriellen Werte, im
Verein verbleiben würden. Der Verein kann von seinen Entscheidungsstrukturen an die GmbH an-
genähert werden. Gegenüber der GmbH ist im Verein ein Mitgliederwechsel leichter zu bewerk-
stelligen und so mit geringem Aufwand sicherzustellen, dass dauerhaft nur die angestrebte Ziel-
gruppe über eine Mitgliedschaft Einfluss auf den Betrieb hat. Die Dominanz wirtschaftlicher
Aspekte erfordert eine hauptamtliche Geschäftsführung. Modell 2 stellt sicher, dass die Nutzer
nicht für die Geschäftsführung des hauptamtlichen Vorstandes haften.
Modell 2 mit einem hauptamtlichen Vorstand ist die geeignete Wahl, wenn der Verein über-
wiegend Dienstleistungen erbringt und ein eigenständiges Vereinsleben mit Interessen jen-
seits des Wirtschaftsbetriebes keine nennenswerte Bedeutung hat. Als Alternative ist die
Gründung einer gGmbH denkbar, wenn der Einfluss nur bei einer kleinen, konstanten Per-
sonengruppe liegen soll. Sollen hingegen ideell gebundenes Vermögen und Betrieb getrennt
werden, kommt neben Modell 3 auch eine Stiftung als Vermögensträger in Frage.
Wenn sowohl die verbandliche als auch die betriebliche Sphäre von Bedeutung sind, ist beiden
durch geeignete Strukturen Rechnung zu tragen. Dies kann mit zunehmender Komplexität der Re-
gelungen möglicherweise auch innerhalb eines Vereins gelingen. Nicht möglich ist eine ehrenamt-
liche Leitung für den Verbandsbereich, die nicht zugleich die Verantwortung für die Aktivitäten
der Betriebsleitung mitzutragen hat. Auch in der Satzung verankerte Geschäftsverteilungen vermö-
gen die Risiken nicht so weit zu reduzieren, wie eine Auslagerung dies ermöglicht. Erst recht ist
ein Schutz des Vereinsvermögens nur durch eine Auslagerung risikobehafteter Aktivitäten zu errei-
chen.
Beispiel G: Ein konfessioneller Verband lagert seine Wirtschaftsbetriebe in zwei GmbHs mit un-
terschiedlichen Geschäftsfeldern und Regionen aus. Eine GmbH strebt eine regionale Kooperation
mit befreundeten Trägern an. Die verbandliche Anbindung wird über den Gesellschaftsvertrag, die
Gesellschafterversammlung, den u.a. mit Verbandsvertretern besetzten Aufsichtsrat, gemeinsame
Strategietagungen und die laufende Kommunikation zwischen Vereinsvorstand und GmbH-Ge-
schäftsführung sichergestellt. Eine Vernetzung von Verbandsarbeit und sozialen Betrieben wird
über das Leitbild festgeschrieben und in der jährlichen Planung explizit konkretisiert. Im Gegenzug
agieren die Betriebe wirtschaftlich im Rahmen verabschiedeter Planungen autonom. Wirtschaftli-
che Risiken der von starken Umbrüchen gekennzeichneten Geschäftsfelder betreffen den Verein
nur noch insoweit, als im Insolvenzfall für die verpachteten Immobilien neue Nutzer gesucht wer-
den müssen.
Beispiel H: Ein Wohlfahrtsverband mit zahlreichen Untergliederungen betreibt soziale Einrichtun-
gen in mehreren Geschäftsfeldern, teilweise in Konkurrenz zu seinen Untergliederungen. Die Be-
triebe werden in mehrere, an den Geschäftsfeldern ausgerichtete GmbHs ausgelagert. Teilweise
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bringen Untergliederungen Einrichtungen ein und werden kapitalmäßig an den GmbHs direkt be-
teiligt. Durch den Gesellschaftsvertrag und Lizenzverträge über die Nutzung des Verbandszeichens
ist eine einheitliche Entwicklung aller Gesellschaften auch bei mehreren Gesellschaftern sicherge-
stellt.
Beispiel I: Ein Kreisverband lagert seine Altenhilfeeinrichtung in eine Betriebs-GmbH aus. Diese
wird über einen Franchisevertrag51 in ein bundesweit einheitliches Angebot des Spitzenverbandes
integriert. Durch diese Kombination von Gestaltungsmöglichkeiten – gGmbH und Franchising –
wird eine „virtuelle Betriebsgröße“ erreicht und gleichzeitig eine lokale Anbindung an den Kreis
sichergestellt. Die Auslagerung in Verbindung mit kompetenten Leistungen des Franchisegebers
bietet ein hohes Maß an wirtschaftlicher Absicherung. Da nur die GmbH Franchisenehmer ist, grei-
fen die weitreichenden Regelungen des Franchisevertrages zu Organisation, Qualitätsmanagement,
Rechnungswesen, Vertragsgestaltung, Erscheinungsbild etc. nicht in die Autonomie der verbandli-
chen Sphäre auf Kreisebene ein.
Auch wenn das letzte Beispiel noch ungewöhnlich klingt, wird das Potential der organisatorischen
Differenzierung von Modell 3 deutlich.

Modell 3 mit der Auslagerung umfangreicher oder risikobehafteter Aktivitäten in eine oder
mehrere Tochter-GmbHs ermöglicht als einziges einen nahezu absoluten Schutz des Vereins-
vermögens vor den Risiken der wirtschaftlichen Tätigkeit. Einerseits nimmt die Komplexität
des Verbundes aus Verein und GmbH zu, andererseits bieten sich vielfältige Möglichkeiten
der organisatorischen Differenzierung und Anpassung an Marktbedingungen. Ermöglicht
werden u.a. eine Besetzung der Geschäftsführung mit (fach-)spezifischer Leitungskompetenz,
unterschiedliche Entscheidungsmechanismen für den Verband und den Betrieb sowie Koope-
rationen bis zu Franchising und kapitalmäßiger Einbindung Dritter. Bei dem Verband wer-
den zeitliche und finanzielle Ressourcen für seine ideellen Anliegen freigesetzt. Mitgliedsbei-
träge und Spenden fließen nicht unwillkürlich in defizitäre Dienstleistungen. Die Gremien
können die Kontrolle weitgehend an einen kompetenten Aufsichtsrat delegieren und sich auf
inhaltliche Fragestellungen, auch zur ideellen Ausrichtung von sozialen Betrieben, konzen-
trieren. Bei der Gestaltung, insbesondere der Formulierung des Gesellschaftsvertrages, muss
besonders auf eine sorgfältig austarierte Anbindung der GmbH an den Verband geachtet
werden.
Die Vielfalt der konkreten Ausgangssituationen in Nonprofit-Organisationen lässt sich nicht in drei
Modellen und wenigen Seiten einfangen. Bewusst wurde die Komplexität der Rechtsformwahl und
strukturellen Gestaltung auf drei zentrale Modelle reduziert, um die wesentlichen Aspekte und Ar-
gumente deutlich hervortreten zu lassen. Auch wenn ein Grundmodell ausgewählt wurde, ist bei
der Wahl weiterer Gestaltungsparameter und der Umsetzung noch große Sorgfalt erforderlich, um
die aufgeführten Vorteile eines Modells zu realisieren. Die Beispiele und Argumente verdeutli-
chen, dass je nach Rahmenbedingungen ein Modell tendenziell günstiger ist als die anderen. Dies
heißt nicht, dass nicht auch andere Gestaltungen zum Erfolg führen können. Nur sollten dann die
genannten Nachteile sorgfältig abgewogen und so weit wie möglich bei der Ausgestaltung kom-
pensiert werden.

51 Dazu weitere Details unter www.socialfranchise.de.

© 2004 Christian Koch und Thomas von Holt, Bonn Koch@npoconsult.de VerbandBetriebAufsatz0412.sxw  10. Dezember 2004  17:10


